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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.02.1995 

Geschäftszahl 

95/13/0031 

Rechtssatz 

Einem potentiell Haftungspflichtigen kommt - abgesehen von der Möglichkeit eines Beitrittes zur Berufung 
gemäß § 257 Abs 1 BAO - das Recht, den Abgabenbescheid anzufechten, gemäß § 248 BAO (erst) zu, wenn er 
mit Haftungsbescheid zur Haftung herangezogen wurde. 


